
 

 Bericht an den Gemeinderat 
 

GZ: A8 – 21515/2006 - 204 

 

Betreff:  GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, 

 Stimmrechtsermächtigung für den Vertreter der 

Stadt Graz gem. § 87 Abs 2 des Statutes der 

Landeshauptstadt Graz 1967;  

 

Die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, im folgenden GBG genannt, plant im 

Rahmen der Generalversammlung, der Termin ist noch nicht bekannt, die Behandlung 

folgender Tagesordnung: 

 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Beschlussfassung über die Genehmigung des Jahresabschlusses 2015 und zur 

Kenntnisnahme des Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes für das 

Geschäftsjahr 2015 

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2015 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015 

5. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 

6. Allfälliges 

 

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl Nr 130/1967, idF LGBl 

Nr 45/2016, ist dem Vertreter der Stadt Graz in der Gesellschaft, Stadtrat Univ.- Doz. DI Dr. 

Gerhard Rüsch, die Ermächtigung zur Stimmabgabe in der Generalversammlung zu erteilen. 

 

Auszug aus Soll-Ist-Vergleich 2015 

Laut des von der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH übermittelten Jahres 

Soll- Ist Vergleiches 2015 stellen sich Budget- und Ist- Zahlen in der Jahres G&V 2015  wie 

folgt dar (in Tsd) : 

 

                                                                                                       

Budget Ist Abweichung Abweichung

Gesamtjahr Gesamtjahr Budget-IST in %

bzw Dez 2015 bzw Dez 2015
                                       

Umsatzerlöse und sonstige Erlöse 49.622 55.537 5.915 11,92

a. Mieterlös/Baurechtszins aus Immobilientranchen 20.801 20.766 -35 -0,17

b. Mietverhältnisse Graz & graznahe Tochtergesellschaften 4.864 4.691 -173 -3,55

c. Fremdvermietung 2.144 2.028 -116 -5,42

Sonstige Erlöse; Erlöse Verkäufe UV; Erträge Abgang AV 21.813 28.052 6.238 28,60

Materialaufwand u. bezog. Leistungen -8.202 -13.375 -5.173 63,07

Personalaufwand -14.041 -14.076 -35 0,25

Sachaufwand -7.211 -7.774 -563 7,80

EBITDA 20.168 20.313 144 0,72

Abschreibung -8.900 -9.325 -425 4,78

EBIT 11.268 10.987 -281 -2,49

Erträge aus Beteiligungen, WP, FAV 111 143.836 143.725 n.a.

Aufwendungen aus Beteiligungen, WP, FAV 0 -141.326 -141.326

Zinsen/Finanzergebnis -12.861 -11.761 1.100 -8,55

Ertragsteuer -4 163 167 -4.763,16

Ergebnis -1.485 1.900 3.385 -227,96  
Investitionen 16.366 13.212 -3.154 -19,27     

BearbeiterIn: Mag.a Ulrike Temmer 

 

Personal,-Finanz- Beteiligungs- und 

Immobilienausschuss 

BerichterstatterIn:  

 

………………………………………………….. 
Graz, 12.5.2016 
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Umsatz, sonstige Erlöse: 

Mieterlöse durch niedrigere Valorisierung als geplant unter Budget (-324 Tsd), teilweise 

Kompensation durch zusätzliche Mieterlöse; Erlöse aus Kundenaufträgen durch 

Verschiebungen aus Vorjahr über Plan (+3,7 Mio), damit verbunden höhere negative 

Bestandsveränderung (-1,9 Mio); nicht budgetierte Erlöse aus Grundstücksverkäufen (+3,6 

Mio), höhere sonstige betriebliche Erträge (+1,1 Mio) durch nicht geplante Zuschüsse, 

Subventionen.  

 

Ohne Berücksichtigung von Grundstücksverkäufen kommt das EBITDA-Ist i.H.v. EUR 19,7 

Mio. unter der Planung von EUR 20,2 Mio zu liegen. 

 

Materialaufwand u. bezogene Leistungen: 

Höherer Aufwand insb. verursacht durch Buchwert Grundstücksverkäufe und 

Kaufpreisnachbesserung (-2 Mio). Zusätzlicher Anstieg von Materialaufwand und 

Fremdleistungen durch höheren Umsatz bei Kundenaufträgen (-2,8 Mio) 

 

Sachaufwand: 

Nicht geplante Instandhaltungskosten Gebäude, höhere nicht abzugsfähige Vorsteuer, nicht 

aktivierbare Aufwendungen für Wettbewerbe Schulausbauprogramm.( -0,7 Mio) 

 

Investitionen: 

 

Investitionsbudget bei Schulbauten durch Verschiebungen leicht unter Plan (+200Tsd) , bei 

Leasingrückkäufen wurde Wertminderung nicht im Investitionsbudget geplant (+2,4 Mio) 

 

 

Das Stammkapital der Gesells haft eträgt € . , . 
 

Die Gesellschafterstruktur stellt sich wie folgt dar: 

 

      absolut  Anteil am Stammkapital 

Stadt Graz               € . ,               99,5% 

 

Holding Graz – Kommunale           €       ,                 0,5% 

Dienstleistungen GmbH 

 

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Mag. Günter Hirner, er vertritt seit 22.12.2010 

selbständig. 

Die Geschäftsführung wird durch zwei Prokuristen, Hrn. Bernd Weiss und Dr. DI Karlheinz 

Fritsch unterstützt. Alle drei bilden zusammen die Erweiterte Geschäftsführung, deren 

Aufgaben, Rechte und Pflichten in der bezughabenden Geschäftsordnung definiert sind. 

 

Unternehmensgegenstand: 

a) Die Errichtung und die Erhaltung von Gebäuden, der Erwerb, die Verwertung, 

Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien, insbesondere für öffentliche 

Einrichtungen (Verwaltungsstellen, Schulen, etc.) die Schaffung von Freizeit- und 

Erholungsgebieten, die Durchführung von allgemeinen und speziellen 

Strukturverbesserungen unter Berücksichtigung des Stadtentwicklungskonzeptes sowie 
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damit in Zusammenhang stehende Projektentwicklungs- und 

Baumanagementleistungen. 

Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles sind insbesondere: 

 

 Der Abschluss bzw. die Vermittlung von Kauf-, Tausch-, Pacht-, Leasing-, Miet-, 

Baurechts-, Bauträger-, und Darlehensverträgen, Optionen, sowie aller zur Erreichung 

des Gesellschaftszweckes notwendigen Rechtsgeschäfte; 

 Grundstückszusammenlegungen bzw. Liegenschaftsteilungen; 

 Aufschließung bzw. Baureifmachung von Grundflächen; 

 Verwaltung von Liegenschaften; 

 Erbringung von Facility Services inclusive CAFM-Leistungen (Computer Aided Facilty 

Management) 

 Erstellung von Studien und Projekten, sowie Finanzierungsplänen. 

 

b) Die Gründung von Gesellschaften, der Erwerb von und die Beteiligung an Unternehmen 

und Gesellschaften sowie die Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung solcher 

Gesellschaften.  

c) Die Servicierung der Gesellschafterin Stadt Graz bei der Erfüllung ihrer hoheitlichen 

(nichtunternehmerischen) Aufgaben. Die dafür anfallenden Kosten im Rahmen der 

Erbringung von Facility Services werden von der Stadt Graz ersetzt. Facility Services sind 

insbesondere: Bewirtschaftung von Immobilien (Reinigung, Hausverwaltung, 

Energiemanagement, HausarbeiterInnentätigkeiten usf.), Küchenservice, 

Werkstättenleistungen (Reparaturen, Instandhaltung usf.), Versicherungs-, 

Beschaffungswesen und Forstbewirtschaftung. 

 

Die Gesellschaft erbringt ihre Leistungen primär für die Stadt Graz und deren Beteiligungen. 

Im Rahmen des Unternehmensgegenstandes ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und 

Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Unternehmenszweckes geeignet erscheinen. 

 

 

 

Zu TOP 2 - Genehmigung des Jahresabschlusses und zur Kenntnisnahme des Lageberichts 

und des Corporate Governance Berichtes für das Geschäftsjahr 2015 

 

Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 wurde von der BFP 

Wirtschaftsprüfungs GmbH, erstellt und liegt als integrierender Bestandteil der 

Beschlussfassung bei. 

 

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine große Kapitalgesellschaft nach § 221 UGB. Bei 

der gegenständlichen Prüfung handelt es sich um eine Pflichtprüfung. 

 

Die Prüfung erstreckte sich darauf, ob bei der Erstellung des Jahresabschlusses und der 

Buchführung die gesetzlichen Vorschriften eingehalten wurden. Der Lagebericht ist darauf zu 

prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob die sonstigen Angaben im 

Lagebericht nicht eine falsche Vorstellung von der Lage des Unternehmens erwecken. Es ist 

auch festzustellen, ob ein Corporate Governance Bericht (§243b UGB) aufgestellt wurde. 
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Bilanz zum 31.12.2015: 

 

 
 

 

 

 

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015: 
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Die GBG hat sich im Gesellschaftsvertrag, Präambel Pkt. 7, verpflichtet jährlich einen 

Corporate Governance Bericht im Sinne des Artikel 1 des Unternehmensrecht-

Änderungsgesetz 2008 iVm § 243 (b) UGB in der Fassung des AktRÄG 2009 vorzulegen. 

Dieser liegt e e so ie der i  diese  Beri ht als Beilage a geführte „Co plia e Beri ht“ 
als integrierender Bestandteil dieser Beschlussfassung bei.  

 

Bestätigungsvermerk 

 

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Auf Grund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 

vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens 

zum 31.12.2015 sowie der Ertragslage des Unternehmens für das Geschäftsjahr vom  

1. Jänner bis 31. Dezember 2015 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss.  

 

Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 

 

 

Der Bilanzausschuss hat am 6.4.2016 die Bilanzausschusssitzung abgehalten und den 

Jahresabschluss 2015 vorgeprüft. Der Aufsichtsrat, dem der Bericht des Bilanzausschusses 

unterbreitet wurde, hat in seiner Sitzung am 6.4.2016 nach Prüfung sowohl den 

Jahresabschluss als auch den Prüfbericht einstimmig zur Kenntnis genommen und empfiehlt 

der Generalversammlung den Prüfbericht und den Jahresabschluss zum 31.12.2015 mit 

einem Bilanzge i  i  Höhe o  € . . , , resultierend aus dem Jahresüberschuss 

o  € . . , , der Auflösu g o  Kapitalrü klage  i  der Höhe o  € . ,  

und dem Gewinnvortrag aus dem Geschäftsjahre 2014 o  € 16.827.991,30, zu genehmigen 

und somit festzustellen. 

 

 

Zu TOP 3 – Verwendung des Bilanzergebnisses 2015 

 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 weist ei e  Bila zge i  i  Höhe o  € 143.718.593,00 

aus. Der Aufsichtsrat schlägt der Generalversammlung vor, der Empfehlung der 

Geschäftsführung zu entspre he  u d de  Bila zge i  i  der Höhe o  € 143.718.593,00 

im Verhältnis der eingezahlten Stammeinlagen an die Eigentümer auszuschütten. 

 

Demnach für die 

Stadt Graz  € . . ,   entspricht einem Anteil von 99,5% 

 

Holding Graz-  €         . , 7  entspricht einem Anteil von 0,5% 

Kommunale Dienst- 

leistungen GmbH 
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Zu TOP 4 - Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015 

 

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen wird der Generalversammlung empfohlen dem 

Geschäftsführer Mag. Günter Hirner die Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 zu erteilen. 

 

 

Zu TOP 5 - Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 

 

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und der vorstehenden Ausführungen wird der 

Generalversammlung empfohlen den Mitgliedern des Aufsichtsrates die Entlastung für das 

Geschäftsjahr 2015 zu erteilen. 

 

 

 

 

 

 

 

Im Sinne der Ausführungen des Motivenberichts stellt der Personal-, Finanz-, Beteiligungs- 

und Immobilienausschuss den  

 

A n t r a g 

 

 

der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, 

LGBI Nr 130/1967, idF LGBI Nr 45/2016, beschließen: 

 

Der Vertreter der Stadt Graz in der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH., 

Stadtrat Univ.- Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch, wird ermächtigt im Rahmen der 

Generalversammlung, der Termin ist noch nicht bekannt, folgenden Anträgen der 

Geschäftsführung, zuzustimmen: 

 

1. Zu TOP 2 - Genehmigung des Jahresabschlusses 2015 und Kenntnisnahme des 

Lageberichtes und des Corporate Governance Berichtes für das Geschäftsjahr 2015 

 

2. Zu TOP 3 – Dem Vorschlag, den Bilanzgewinn des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 in 

Höhe o  € 143.718.593,00 im Verhältnis der eingezahlten Stammeinlagen auszuschütten, wird 

zugestimmt. 

 

 

Demnach für die 

Stadt Graz  € 143.000.000,03  entspricht einem Anteil von 99,5% 

 

Holding Graz-  €         718.592,97  entspricht einem Anteil von 0,5% 

Kommunale Dienst- 

leistungen GmbH 

 

3. Zu TOP 4 - Zustimmung zur Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015 
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4. Zu TOP 5 – Zustimmung zur Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 

 

Beilagen in elektronischer Form übermittelt 

Prüfbericht der GBG 2015 

Corporate Governance Bericht 2015 

Compliance Bericht 2015 

 

Beilage in Papierform 

Vollmacht 

 

Die Bearbeiterin:             Für den Abteilungsvorstand: 

 

Mag.a Ulrike Temmer       Mag.a Susanne Radocha 

(elektronisch gezeichnet)       (elektronisch gezeichnet) 

 

Der Finanzreferent: 

 

Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch 
(elektronisch gezeichnet) 

 

 

Vor erate  u d ei sti ig / ehrheitli h / it ……. Sti e  a ge o e  /a geleh t / 
unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses 

am .................................... 

 

Die Schriftführerin:      Der/Die Vorsitzende: 
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GZ.: A 8 – 21515/2006 - 204 Graz, 12.5.2016 

 

VOLLMACHT 
 

GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, Conrad von Hötzendorfstraße 94, 8010 Graz,  

FN 165279 h 

 

      absolut  Anteil am Stammkapital 

Stadt Graz             € . ,               99,5% 

Holding Graz – Kommunale           €       ,                 0,5% 

Dienstleistungen GmbH 
 

 

Stadtrat Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüsch ist bevollmächtigt, die Stadt Graz in der 

Generalversammlung der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, der Termin ist noch nicht 

bekannt, folgenden Anträgen zuzustimmen: 

 

1. Genehmigung des Jahresabschlusses 2015 und Kenntnisnahme des Lageberichtes und des 

Corporate Governance Berichtes für das Geschäftsjahr 2015 

2. Dem Vorschlag den Bilanzgewinn des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 in Höhe von 

€ 143.718.593,00 im Verhältnis der eingezahlten Stammeinlagen wird zugestimmt. 

 

Demnach für die 

Stadt Graz  € . . ,   entspricht einem Anteil von 99,5% 

 

Holding Graz-  €         18.592,97  entspricht einem Anteil von 0,5% 

Kommunale Dienst- 

leistungen GmbH 
 

3. Zustimmung zur Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2015 

4.  Zustimmung zur Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015 

 

 

Für die Stadt Graz: 
(gefertigt auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses 

vom 12.5.2016 GZ.: A 8 –21515/2006 - 204) 

 

Der Bürgermeister: 

 
 

 

 

 

Gemeinderat/Gemeinderätin           Gemeinderat/Gemeinderätin: 

 



Signiert von
Temmer Ulrike                                            
   

Zertifikat
CN=Temmer Ulrike,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT  
                                                         
      

Datum/Zeit 2016-05-04T13:05:18+02:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
https://sign.app.graz.at/signature-verification 
verifiziert werden.

Signiert von
Radocha Susanne                                          
   

Zertifikat
CN=Radocha Susanne,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT
                                                         
      

Datum/Zeit 2016-05-04T15:15:54+02:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
https://sign.app.graz.at/signature-verification 
verifiziert werden.

https://sign.app.graz.at/signature-verification
https://sign.app.graz.at/signature-verification






























































































































































 

 

 

Informationsbericht 2015 

über die 

Compliance – Guideline  

(Verhaltensregeln)  

der GBG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informationsbericht 2015: Compliance – Guideline der GBG 

 

Die Compliance Guideline welche am 23.10.2013 in den GBG Aufsichtsrat eingebracht und 

einstimmig beschlossen wurde ist ein fixer Bestandteil der GBG Unternehmenskultur 

geworden. Es ist zu beobachten, dass die MitarbeiterInnen durch die Einführung der 

Compliance Guideline für diese Thematik noch mehr sensibilisiert wurden, wobei zu betonen 

ist, dass vor der Einführung der Compliance Richtlinie die Richtlinien der Stadt Graz von den 

MitarbeiterInnen vorbildlich eingehalten wurden. 

 

Das Aufgabengebiet „Legal Compliance“ ist innerhalb der GBG geteilt.  Für den Umwelt-, 

Sicherheits- und Gesundheitsbereich liegt die Hauptverantwortung bei Mag. Sabine Hübel.  

Im Jahr 2015 wurde mit der Implementierung eines europäischen Umweltmanagement-

systems nach dem „Eco- Management  and Audit Scheme“ (EMAS) begonnen.  Die damit 

verbundene genaue Erfassung und Einhaltung aller relevanten Umweltvorschriften (legal 

compliance) sowie klar zugeteilte Verantwortlichkeiten im Umwelt-, Gesundheits- und 

Sicherheitsbereich wurde 100 % erreicht. 

 

Für sämtliche anderen Themenbereiche (z.B. verbotene Geschenkannahme, 

Interessenskonflikte, etc.) ist Mag. Andreas Molnar der zuständige Ansprechpartner. 

 

Wie in den vorhergehenden Jahren wurden sämtliche Kopien der Rechnungen von 

Veranstaltungen, Einladungen zu Mittagessen sowie die dazugehörigen TeilnehmerInnen 

Listen von Mag. Molnár gesammelt und auf Einhaltung der Compliance Guideline überprüft. 

Die Unterlagen liegen im Team Personal zur Einsicht auf. 

 

Am Ende des Jahres wurde vom Compliance Beauftragten die Anzahl der Zuwendungen (z.B 

Firmengeschenke) an die erweiterte Geschäftsführung und an die TeamleiterInnen erhoben.  

 

Diese Erhebung ergab, dass keinem der TeamleiterInnen Geschenke über € 50 übergeben 

wurden. Der Geschäftsführung und den Mitgliedern der erweiterten Geschäftsführung 

wurden einige Werbegeschenke zu Weihnachten im Wert von jeweils unter € 50 von Firmen 

übermittelt. Diese Werbegeschenke (gebundene Kalender, Lebkuchen, Weine etc.) wurden 



dann von der Geschäftsführung und den Mitgliedern der erweiterten Geschäftsführung an 

die MitarbeiterInnen der GBG weitergegeben. 

 

Von Seiten der GBG wurden keine Geschenke über € 50 an externe bzw. interne Personen 

gemacht.  

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im Kalenderjahr 2015 die Compliance 

Guideline in allen Punkten eingehalten wurde. 

 

 

 

 

Mag. Andreas Molnár 
Compliance Guideline Beauftragter  
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